
_: Staatl w,  Hochbauamt  ' Ludwigebtir ; 

-- S.ahlaßverwaltung :+" , 

dse  
1) Landesamt für Flurbereinigu ng und Siedlung Ludwigsburg•  

''2) Staatsarchiv.Ludwïgsburg.  

3) Württ. Landesmuseum. Stu ttgart,_ 
dß.',e j4) Württ. Staategalerie Stuttgart  

5) alle Bewohner im Schloß 

Bétr..s_ Jugendkundgebung  am  Sonntag,  den 

''sident de Gaulle 

Am Sonntag, den 9. Sept. 1962, findet ab 16,00 Uhr im "Schloß.  

Ludwigsburg ein Empfang der Landesregierung für den französischen Staats  

prâs :denten de Gaulle anschließender Jugendkundgebung im Mittleren 

'Schlôßhof statt.  

Die  Landesregierung hat angeordnet, daß aus Sicherhei,tagründ1 

Samstagmittag 1L ;Uhr der . gmaulte, .$chl.ol3bere .ah durch Po .izeiekene eAmj  
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metischabgeeperr:t wlyd., .,Ab diesem Zeitpunkt kann das Schloß nur noch mit  

SondereAusweis betreten werden. Das ; Schloßmuseum und die Ausstellung .; 

'Höfische Kunst des Barock" bleiben aus diesem Grunde am Samstag; den '8,.  

und Sonntag, den.9.9.1962, geschlossen. 

Amtsangehörige der,: im Schloß. untergebrachten Behörden haben  

und  9,9.1962 grundsätzlich keinen Zutritt ins Schloß. 

Sämtliche ,Schloßbew er aber 15 Jahre erhalten einen Qn Sd r-: 

;au 	zum freien Passieren in ihre Wohnungen. Sie tted i,j2,1921,241441Äällgj ` 

sich nicht in  den Höfen aufzuhalten. -Während des Empfanges und der. -Kund  

Hebung soll der Mittlere Schloßhof nicht betreten werden;` Der Sonder-Auéwe  

, hat:nur Gültigkeit  in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis. , 

r 	Für die -'Jugeridkundgeburig wird der Mittlere SchZol3hof  voll " be  

stuhlt.   Ein Verkehr` mit Kraftfahrzeizgen ist daher nicht mehr möglich.-  

(Der. Hintere 'Schloßhof. wird von  Fahrzeugen  der  .Polizei, ,  des Rundfunks,  •' 

,d.es Fernsehens ,  der  Feuerwehr usw:.  belegt.)  Die Kraftfahrzeuge' der Sçh1ôBy- 
:..,..  

 

Jiewohrier parkenam. 82.  , und 9.9 ~1962 ebenfalls  im Hinteren SChloßhoî an deri  
: vtirg.aéehenen Parkplätzen ' ad der 'Stützmauer. Die  Fahrzeuge  :müssen  dA!rt  bis  

Sônn.,,tgigzbend ,verb]eiben ; Fahrzeuge,, die am Sonntag  b :enôttgt werder,. m~iasen; 
Äußerrhalb des Schlosses - parken.  Der-  Vordere: Sch1o 'ßhof muß .für  :FahrMginge ;  
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der Ehrengäste freigehalten werden, desgl. der Küchenbauhof für die 

Fahrzeuge des Roten Kreuzes, der Polizei usw. 

Das Staatl o- Hochbauamt Ludwigsburg Schloßverwaltung - 

bittet die Schloßbewohner um Verständnis für die aus Sicherheitsgrün-

den erforderlichen Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. Es wird ge-

beten, den Weisungen der Polizeiorgane Folge zu leisten. 

Im Auftrag 
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Reg.Bauam ~mann 


